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Sind „vulnerable Gruppen“ vor Kritik zu 
schützen?
Die Funktionen der Redefreiheit für die liberale Demokratie 
und die Ideologisierung der Vulnerabilität

Should “vulnerable groups” be protected from criticism?
On the Functions of Free Speech for Liberal Democracy and 
the Ideology of Vulnerability

Maria-SiBylla lotter, BochuM

Zusammenfassung: Der Artikel verteidigt den Wert und die Unverzichtbarkeit der 
freien Debatte gegen neuere Tendenzen, gewisse kontroverse Beiträge zur öffentli-
chen Diskussion als Schädigungen vulnerabler Menschen zu delegitimieren. In den 
Abschnitten 1–2 werden zwei elementare Funktionen der Redefreiheit für eine libe-
rale Demokratie vorgestellt: Erstens ist die Möglichkeit zum gewaltfreien politischen 
Widerspruch gegen Mehrheitsentscheidungen eine Bedingung ihrer Geltung auch für 
Andersdenkende. Zweitens ist sie eine notwendige Bedingung für die Erzeugung der 
politischen Kompetenz, die eine Demokratie am Leben hält und vernünftige poli-
tische Entscheidungen ermöglicht. In Abschnitt 3 erläutere ich, welche individuel-
len und sozialen Schwierigkeiten auftreten, und welche Tugenden daher entwickelt 
werden müssen, damit sich in einer freien Debatte kollektive Kompetenz entwickeln 
kann. Ausgehend von der Frage nach den Grenzen der Redefreiheit geht der 4. Ab-
schnitt auf neuere Debatten über Hate Speech ein und hinterfragt deren tendenzielle 
Gleichsetzung mit physischer Gewalt. Der 5. Abschnitt führt die suggestive Kraft der 
Rhetorik der Vulnerabilität auf Concept Creep zurück und beschreibt die ideologi-
sche Nutzung dieser Rhetorik für die Ziele von Interessengruppen, wodurch reale 
Macht- und Interessenkonflikte als moralische Fragen ausgegeben werden.

Schlagwörter: Demokratie, Legitimität, gefühlte Redefreiheit, epistemische Kompe-
tenz, Vulnerabilität
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Abstract: The article defends the value and indispensability of free debate against 
new tendencies to delegitimize controversial contributions to public debate by de-
scribing them as harming vulnerable people. Sections 1–2 discuss the two elemen-
tary functions of freedom of expression for liberal democracy. First, the possibility 
of non-violent political objection to majority decisions is a necessary condition of 
their validity even for dissenters. Secondly, it is a necessary condition for generating 
the individual and collective competence needed to keep a democracy alive and to 
make sound political decisions. In the 3th section, I address the social and individual 
obstacles to free debate and explain what virtues are required to generate collective 
competence. Starting from the question of the limits of free speech, Section 4 ad-
dresses recent debates about hate speech and questions the tendency to equate hate 
speech almost with physical violence. Section 5 traces the rhetoric of vulnerability to 
concept creep and describes the ideological use of this rhetoric as leverage for interest 
and pressure groups, whereby real conflicts of power and interest are passed off as 
moral issues.

Keywords: Democracy, vulnerability, free speech, concept creep, hate speech

1. Die Kontroverse um die Redefreiheit
In den letzten Jahren ist das Thema Redefreiheit – in Deutschland: Mei-
nungsfreiheit1– zu einem Zankapfel in der politischen Diskussion geworden. 
Befragungen zeigen eine in Teilen der Bevölkerung verbreitete Befürchtung, 
„in eine Schublade gesteckt“ und als Menschenfeind, Sexist oder Rassist 
moralisch diskreditiert zu werden, wenn man die „falschen“ Themen auf 
die „falsche“ Weise anspricht.2 Unter Konservativen, aber auch innerhalb 
der linksalternativen Szene und unter queeren Aktivisten klagt man über 
Sprechverbote und Tabuisierungen, die mit autoritärem Gestus und morali-
schen Diffamierungen gegen Nonkonformisten durchgesetzt werden.3 2021

1 In Deutschland dreht sich die Diskussion um „Meinungsfreiheit“, nicht um 
„Redefreiheit“; der Begriff ist enger als „free speech“, was aber für die hier 
behandelten Fragen nicht von Belang ist, da es ohnehin eher um das geht, was 
der griechische Ausdruck Parrhesia bezeichnet: die gefühlte Freiheit, ohne 
Angst und Scham öffentlich über alles sprechen zu können. 

2 Vgl. den Beitrag von Jochen Breyer, „Wie steht’s um die Meinungsfreiheit in 
Deutschland“, zoom – Am Puls Deutschlands (ZDF), vom 21. 4. 2021 (https://
www.youtube.com/watch?v=se2edQHPI6c). 

3 Vgl. hierzu die Beiträge in dem von Patsy L’Amour LaLove (2017) herausge-

https://www.youtube.com/watch?v=se2edQHPI6c
https://www.youtube.com/watch?v=se2edQHPI6c
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antworteten nur noch 45 Prozent der Befragten in Deutschland mit „ja“ auf 
die regelmäßig wiederholte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Al-
lensbach – „Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine po-
litische Meinung frei sagen kann, oder ist es besser, vorsichtig zu sein?“ Das 
ist der niedrigste Stand seit Beginn der Meinungsumfragen.4 Es ist allerdings 
nicht klar, inwieweit diese Antwort nur die gefühlte Redefreiheit wiedergibt 
oder auch eine politische Positionierung im Kontext einer Debatte darstellt, 
in der die Beteiligten dazu neigen, sich in zwei Lager aufzuteilen: Während 
viele derjenigen, die sich dem linken Spektrum zurechnen, ungeachtet der 
auch dort zu vernehmenden Klagen heute oft bestreiten, dass es überhaupt 
ein Redefreiheitsproblem gibt, behaupten diejenigen, die sich eher im kon-
servativen Spektrum verorten, mitunter gar eine „Meinungsdiktatur“, die an 
DDR-Zeiten erinnere.5 Ob eine Person bekundet, sich in ihrer gefühlten Re-
defreiheit eingeschränkt zu fühlen, scheint also auch von ihrer politischen 
Selbstzuordnung abzuhängen; nicht nur davon, welche Bedeutung sie der 
gefühlten Redefreiheit einräumt, sondern auch von ihrer Einschätzung, wel-
che Diagnose ihre politische Seite eher unterstützt oder schwächt. 

Hinter dem Streit über die Frage, ob und wodurch derzeit die Rede-
freiheit eingeschränkt wird, verbergen sich normative Fragen: Welchen Wert 
sollte man der Redefreiheit beimessen und wo sind ihr vernünftigerweise 
Grenzen zu ziehen? Wie ist sie im Verhältnis zu anderen Werten zu gewich-
ten? Während die einen davon ausgehen, dass Redefreiheit grundlegend 
für die Demokratie ist und bedeutet, dass jeder im Sinne der griechischen 
Parrhesia alles sagen darf, vertreten andere die Auffassung, dass eine solche 
Redefreiheit gerechterweise erst in einer vollkommen gleichen Gesellschaft 
eingelöst werden könnte. Gestützt auf akademische Diskussionen über 

gebenen Band Beißreflexe: Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehn-
süchten, Sprechverboten, Berlin (Queer-Verlag). 

4 Vgl. „Die Mehrheit fühlt sich gegängelt“, Dokumentation des Beitrags von Dr. 
Thomas Petersen in der FAZ vom 16. 6. 2021 (https://www.ifd-allensbach.
de/fileadmin/kurzberichte_dokumentationen/FAZ_Juni2021_Meinungs-
freiheit.pdf). 

5 Dies lässt eine andere kürzlich auf einer breiteren Datenbasis erstellte Umfra-
ge von Richard Traunmüller vermuten, vgl. Jan Menzner und Richard Traun-
müller (2022), „Subjective Freedom of Speech: Why Do Citizens Think They 
Cannot Speak Freely?“, Politische Vierteiljahresschrift August 2022, S. 1–27. 

https://www.amazon.de/Bei%C3%9Freflexe-Aktivismus-autorit%C3%A4ren-Sehns%C3%BCchten-Sprechverboten-ebook/dp/B07661K6V3/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K26I8E71O5L&keywords=patsy+l%C3%A0mour+laLove&qid=1647425446&sprefix=patsy+l%C3%A0mour+lalove%2Caps%2C90&sr=8-2
https://www.amazon.de/Bei%C3%9Freflexe-Aktivismus-autorit%C3%A4ren-Sehns%C3%BCchten-Sprechverboten-ebook/dp/B07661K6V3/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K26I8E71O5L&keywords=patsy+l%C3%A0mour+laLove&qid=1647425446&sprefix=patsy+l%C3%A0mour+lalove%2Caps%2C90&sr=8-2
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/kurzberichte_dokumentationen/FAZ_Juni2021_Meinungsfreiheit.pdf
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/kurzberichte_dokumentationen/FAZ_Juni2021_Meinungsfreiheit.pdf
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/kurzberichte_dokumentationen/FAZ_Juni2021_Meinungsfreiheit.pdf
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Foucault,6 Critical Race Theory und feministische Sprachkritik wird argu-
mentiert, dass die Rede unter ungleichen Machtverhältnissen eine der Tech-
niken darstellt, durch die privilegierte Gruppen ihre Macht ausüben, indem 
Menschen durch diskriminierende Äußerungen in Hierarchien eingeordnet 
und ihnen Gefühle der Über- und Unterlegenheit eingeflößt werden. Unter 
Berufung auf Austins Theorie der illokutionären Sprechakte werden solche 
Äußerungen als Sprachhandlungen interpretiert, in denen die Adressaten im 
wörtlichen Sinne erniedrigt, d. h. in eine niedrigere soziale Position versetzt 
werden, so wie ein Standesbeamter zwei Personen in den Stand der Ehe ver-
setzt.7 Wenn diese eher allgemeinen sozialtheoretischen Überlegungen in die 
Forderung münden, bestimmte Begriffe zu verbieten oder Diskussionen zu 
unterlassen, stützen sie sich neuerdings auf eine weitere, quasi medizinische 
Annahme: Menschen, die in der Vergangenheit Diskriminierungserfahrun-
gen ausgesetzt waren oder noch sind, seien besonders vulnerabel und daher 
auch besonders schutzbedürftig mit Blick auf Äußerungen, die als abwertend 
und verletzend empfunden werden könnten. 

Diese Diskussionen werfen viele Fragen auf, die hier nicht geklärt 
werden können; u. a. die Frage, inwieweit es sinnvoll sein kann, Austins The-
orie der Sprechakte von institutionellen Kontexten auf solche ungleicher und 
dynamischer Machtverhältnisse zwischen sozialen Gruppen zu übertragen. 
Allerdings ist es (unabhängig von der Plausibilität der erwähnten theore-
tischen Annahmen) unter Gesichtspunkten der Fairness und sozialen Ge-

6 Vgl. Schubert, Karsten (2020), „Political Correctness als Privilegienkritik“ 
(https://literaturwissenschaft-berlin.de/political-correctness-als-privile-
gienkritik/). Schon Herbert Marcuse hatte 1965 in seiner Kritik der reinen 
Toleranz argumentiert, dass die Tolerierung aller Meinungsäußerungen nur 
unter der Bedingung absoluter Gleichheit eine Gesellschaft fördert. Er ver-
trat die Auffassung, dass Toleranz bei einem Machtgefälle zwischen Gruppen 
nur die bereits Mächtigen stärkt und es ihnen erleichtert, Institutionen wie 
das Bildungswesen, die Medien und die meisten Kommunikationskanäle zu 
beherrschen. Eine Toleranz, die alle gleichbehandelt, sei daher im Ergebnis 
„repressiv“: Sie blockiere die politische Agenda und unterdrücke die Stimmen 
der weniger Mächtigen. Daher sei es gerechtfertigt, die Redefreiheit der Privi-
legierten einzuschränken, um die Redefreiheit der Nichtprivilegierten zu ge-
währleisten. Vgl. Herbert Marcuse (1968), „Repressive Toleranz“, Kritik der 
reinen Toleranz, Frankfurt (Suhrkamp), S. 93, 97.

7 Vgl. Ishani Maitra (2012), „Subordinating Speech“, Speech & Harm. Contro-
versies over Free Speech, hg. v. Ishani Maitra & Kate McGowan, Oxford Uni-
versity Press, 94–120.

https://literaturwissenschaft-berlin.de/political-correctness-als-privilegienkritik/
https://literaturwissenschaft-berlin.de/political-correctness-als-privilegienkritik/
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rechtigkeit wohl unstrittig, dass die Sprache nicht dazu missbraucht werden 
sollte, Individuen einzuschüchtern und soziale Gruppen zu unterdrücken. 
Daraus folgt allerdings noch nicht, dass eine Politik der Repression von Mei-
nungen, die von einigen als rassistisch, sexistisch, transphob oder auf andere 
Weise menschenfeindlich eingestuft werden, zur Verbesserung und nicht zur 
Verschlechterung der sozialen und politischen Verhältnisse beiträgt. Einer-
seits ist es ja in den meisten Fällen strittig, ob eine Äußerung als rassistisch 
oder menschenfeindlich einzustufen ist, wer befugt ist, dies einzuschätzen, 
und wie am besten darauf zu reagieren wäre. Andererseits kann der Vorwurf 
eines Missbrauchs der Sprache zu Zwecken der Unterdrückung und Diskri-
minierung von Gruppen selbst als Manöver in Macht- und Interessenkon-
flikten kämpfen eingesetzt werden. Die Frage, wie die negativen Folgen von 
Einschränkungen der gefühlten Redefreiheit im Verhältnis zu den positiven 
insgesamt zu gewichten sind, führt direkt zu der Frage, welche Funktion 
die Redefreiheit für die Demokratie hat und wieviel Einschränkung sie ver-
trägt. Da diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, rassistische u. a. 
menschenfeindliche Sprache zurückzudrängen, sich selbst auf das demokra-
tische Ideal der gleichen Partizipation aller stützen, sich also zweifellos als 
Demokraten verstehen, möchte ich in den nächsten Abschnitten zunächst 
auf die Funktion der Redefreiheit für eine liberale Demokratie eingehen.8 
Anschließend werde ich die Rhetorik der Vulnerabilität hinterfragen. Von 
der unstrittigen moralischen Pflicht, Rücksicht auf die legitimen Interessen 
von unfair benachteiligten Personen zu nehmen, möchte ich eine identitäts-
politische Rhetorik unterscheiden, die Menschen nach äußeren Merkmalen 
Gruppen zugeordnet, die unabhängig von der Lebenslage der Individuen als 
„vulnerabel“ beschrieben werden. Ich werde an einem Beispiel hinterfragen, 
inwieweit diese Rhetorik der Vulnerabilität mittlerweile ideologische Funk-
tionen übernommen hat, durch die Interessenkonflikte als moralische Fra-
gen verschleiert werden.

8 Dass ich hier nicht den unbedingten Wert der Redefreiheit diskutiere, son-
dern mich auf ihren instrumentellen Wert für die Legitimität und Funktions-
fähigkeit einer Demokratie beschränke, ist nicht als Kritik an der Annahme 
zu verstehen, die Redefreiheit sei ein natürliches Recht des Menschen, sich 
frei im sozialen Raum zu entfalten, und sie habe für die einzelne Person einen 
unbedingten Wert, da sie nur in der freien Rede für sich selbst und andere 
als Individuum in Erscheinung treten kann. Zur Entfaltung des Individuums 
durch seine öffentliche Erscheinung vgl. Hannah Arendt (1984), Vita Activa, 
München (Piper) S. 221. 
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2.  Die Funktionen der Redefreiheit für die Demokratie
Die Freiheit, öffentlich auszusprechen, was man für angebracht hält, und sich 
mit Andersdenkenden über die gemeinsamen Ziele und Aufgaben zu verstän-
digen, ist für eine liberale Demokratie aus zwei Gründen unverzichtbar. 

Der erste betrifft die politische Mitbestimmung. Sie kann in einer libe-
ralen Demokratie, die sich auf die Werte der Gleichheit und Freiheit stützt, 
nicht auf die Option oder gar Pflicht reduziert sein, sein Kreuz auf einem 
Wahlzettel zu hinterlassen. Wie der Rechtsphilosoph Ronald Dworkin argu-
mentiert, sind Mehrheitsverfahren zwar notwendig, aber nicht hinreichend 
für politische Legitimität in einem liberalen Staat. Eine Wahl durch Mehr-
heitsentscheidung wird auch in vielen undemokratischen Staaten veranstal-
tet, die nur Unterstützer bzw. Mitglieder aus den engsten Machtzirkeln der 
Partei oder der religiösen Organisation zur Wahl stellen. Eine liberale De-
mokratie hingegen muss nicht nur eine echte Parteienvielfalt fördern. Wenn 
eine demokratisch gewählte Regierung in einem liberalen Staat eine Ent-
scheidung mit Hilfe der Zwangsgewalt des Staates gegen Andersdenkende 
durchsetzt, muss sie zugleich die Würde auch dieser Andersdenkenden als 
freier und gleichberechtigter Mitglieder der Gemeinschaft respektieren.9 Die 
Mehrheit kann nicht verlangen, dass ihre Entscheidungen von einer Minder-
heit akzeptiert werden, der es verboten ist oder die durch drohende soziale 
Sanktionen daran gehindert wird, sich in Form von gewaltfreiem Protest, 
Argumenten oder Einwänden zu Wort zu melden. Jede Bürgerin muss eine 
faire Chance haben, ihre Einstellungen, Meinungen, Fragen, Ängste, Vor-
urteile und Wünsche öffentlich zu äußern. Freilich hat sie keinen Anspruch 
darauf, dass andere ihr Anliegen aufgreifen, es diskutieren oder ihr kritiklos 
beipflichten. Daher erstreckt sich der rechtliche Schutz der Redefreiheit in 
öffentlichen Debatten in einer liberalen Demokratie auch nicht nur auf Äu-
ßerungen, die ein gewisses intellektuelles Niveau erreichen und kollektiven 
Bildungsprozessen förderlich sein können. Werden bestimmte Meinungsäu-
ßerungen mit staatlichen Mitteln unterbunden, dann verliert der Staat für 
die betroffenen Personen (pro tanto) seine Legitimation, weil er sie aus dem 
Prozess der öffentlichen Meinungsbildung ausgeschlossen hat. 

Daraus folgt allerdings nicht, dass unter dem Gesichtspunkt der staat-
lichen Legitimation öffentliche Meinungsäußerungen unter gar keinen Um-

9 Vgl. Ronald Dworkin (2006), „A New Map of Censorship“, Sage Journals, 
Vol. 35/1, 130–133 (https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/030642205
00532412). 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/03064220500532412
https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/03064220500532412
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ständen unterbunden werden dürfen.10 Es könnte ja durchaus sein, dass in 
einem speziellen politischen Kontext aufgrund historischer Umstände be-
stimmte Sprachhandlungen – Hetze gegen Gruppen, Holocaustleugnung – 
ebenfalls dazu angetan wären, den Staat zu delegitimieren. 

Zweitens haben die Bürgerinnen in einer Demokratie einen Anspruch 
darauf, sich nicht nur irgendwie öffentlich mitteilen zu können, sondern 
sich auch eine kompetente Meinung „innerhalb eines diskursiven, unmani-
pulierten und von sachlichen Argumenten getragenen Prozesses […] bilden 
zu können“.11 Demokratische Kompetenz entwickelt sich nur in einer Debat-
tenkultur, in der die verschiedenen Facetten eines Sachverhalts und die un-
terschiedlichen Auswirkungen eines Vorhabens auf verschiedene Gruppen 
von Menschen diskutiert werden können. Nur in der Auseinandersetzung 
mit Menschen, die andere Dinge für wichtig halten, dieselben Vorgänge an-
ders beschreiben und aus dieser Perspektive unsere Meinungen und Wert-
vorstellungen hinterfragen, können wir die blinden Flecken in unseren eige-
nen ungeprüften Vorstellungen erkennen und überwinden. Daher sind die 
Meinungen Andersdenkender ein zu schützendes öffentliches Gut, wie John 
Stuart Mill in seinem (gemeinsam mit Harriet Taylor konzipierten) Klassiker 
Über Freiheit ausgeführt hat: 

„[Das] eigentliche Übel, wenn man eine Meinung zum Schweigen 
bringt, besteht darin, dass es ein Raub an der Gemeinschaft aller ist, 
an der künftigen und an der, die jetzt lebt, und zwar noch mehr an den 
Menschen, die von dieser Meinung abweichen, als an denen, die sich 
zu ihr bekennen.“12 

Wie Mill argumentiert, sollten wir auch die Äußerung von Meinungen tole-
rieren, die uns falsch oder in ihren Folgen schädlich erscheinen. Weil Men-
schen stets fehlbar sind, hat niemand ein „Recht, die Frage für die ganze 
Menschheit zu entscheiden und jede andere Person von der Möglichkeit des 

10 Hier folge ich Robert Post (2012), „Interview with Robert Post“, The Content 
and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, hg. v. 
Michael Herz und Péter Molnár, Cambridge University Press, S. 11–36. 

11 Christian Lewke (2018), „Zur Historie und Zukunft der Redefreiheit. Zur His-
torie und Zukunft der Redefreiheit. Der dauernde Kampf um ein bewegtes 
Gut“, Menschen Rechts Magazin Informationen | Meinungen | Analysen, 
23/1, S. 48.

12 John Stuart Mill (2009), Über die Freiheit, Hamburg (Meiner), S. 25. 

https://www.amazon.de/Content-Context-Hate-Speech-Rethinking/dp/0521138361/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=C0ADUEC4X3HR&keywords=Herz+Content+hate+speech&qid=1654937204&sprefix=herz+content+hate+speech%2Caps%2C80&sr=8-1
https://www.amazon.de/Content-Context-Hate-Speech-Rethinking/dp/0521138361/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=C0ADUEC4X3HR&keywords=Herz+Content+hate+speech&qid=1654937204&sprefix=herz+content+hate+speech%2Caps%2C80&sr=8-1
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Urteils auszuschließen.“13 Auch schlecht artikulierte und Ärgernis erregende 
Meinungen können ein Körnchen Wahrheit enthalten und helfen, die Pers-
pektive zu erweitern. Das gilt insbesondere im Politischen, wo eine Person, 
die eine Maßnahme befürwortet, die ihren Interessen oder Wertvorstel-
lungen entspringt, in der Regel nie alle Neben- und Folgewirkungen dieser 
Maßnahme für verschiedene soziale Gruppen überblickt.

Da die freie Debatte mit Andersdenkenden nicht unerhebliche emoti-
onale Anstrengungen erfordert, wird sie in der Alltagspraxis oft mit dem Ar-
gument abgewehrt, dass solche Diskussionen ja „nichts bringen“, weil man 
sich ohnehin nicht einigen könne. Wer glaubt, dass politische Diskussionen 
nur dann Sinn ergeben, wenn eine realistische Aussicht auf Einigung besteht, 
missversteht jedoch die epistemische und ethische Funktion solcher Ausei-
nandersetzungen. Werden sie in einem sachlichen und offenen Ton geführt, 
können sie uns helfen, die Gründe der anderen Seite besser zu verstehen und 
damit auch den persönlichen Respekt zu entwickeln, der für eine demokrati-
sche Kultur unverzichtbar ist. Ihre vielleicht wichtigste epistemische Aufgabe 
besteht aber darin, uns selbst in der Konfrontation mit anderen Meinungen 
einem Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck auszusetzen.14 Wir können die 
Positionen, die wir glauben einnehmen zu sollen, meist erst dann wirklich 
verstehen, wenn wir sie gegenüber Personen verteidigen müssen, die nicht 
mit uns übereinstimmen.15 Oft stellt sich erst in solchen Kontroversen her-
aus, ob man das, was man für die eigene Meinung hielt, schon durchdacht 
oder nur kursierende Formeln wiedergegeben hatte. Es sind politisch An-
dersdenkende, die uns mit den unerwünschten Konsequenzen dieser Mei-
nungen konfrontieren und uns nötigen herauszufinden, in welchem Maße 
wir wirklich bereit wären, für diese Konsequenzen die Verantwortung zu 
übernehmen. Wo hingegen keine Konfrontation mit anderen Perspektiven 
stattfindet, etwa unter Bedingungen einer Diktatur, eines extremen sozialen 
Konformismus oder wenn man sich nur noch in sogenannten Meinungsbla-
sen bewegt, kann es zu dem Phänomen kommen, das Hannah Arendt mit 
Blick auf Adolf Eichmann als die Abwesenheit eigener moralischer und poli-
tischer Urteilskraft beschrieben hat: Menschen versuchen nicht mehr, selbst 

13 Mill (2009), S. 26.

14 Vgl. Mill (2009), S. 56. 

15 Vgl. hierzu auch Marie-Luisa Frick (2020), „Streitkompetenz als demokrati-
sche Qualität. Oder: Vom Wert des Widerspruchs“, Aus Politik und Zeitge-
schichte (Heft: Freie Rede), 12–13/2020, S. 31.
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zu denken und zu urteilen, zumal wenn sie davon Nachteile befürchten, und 
geben in der Kommunikation nur noch Klischees und Sprachhülsen weiter. 
Stereotype, Floskeln, standardisierte Ausdrücke und Redewendungen über-
nehmen dann die Funktion, die Person vor der Auseinandersetzung mit der 
Realität zu schützen.16 

3. Sozialpsychologische Gefahren und (Un-)Tugenden der 
Debattenkultur

Eine freie Debatte unter Andersdenkenden ist auch notwendig, um den epi-
stemischen Gefahren zu begegnen, die sich aus typischen soziopsychologi-
schen Mechanismen in Gruppen ergeben. Denn auch in Diskussionen, die 
nicht von außen reglementiert sind, setzt sich nicht automatisch – im Sinne 
des Stereotyps des „Marktplatzes der Ideen“ – die bessere bzw. wahrheitsnä-
here Meinung durch. 

Sozialpsychologische Untersuchungen zeigen, dass Informationen 
und Bedenken in Gruppen oft zurückgehalten werden, wenn statushohe Mit-
glieder einer Gruppe gewollt oder unabsichtlich Druck auf andere ausüben, 
oder wenn die Mitglieder davor zurückschrecken, sich mit Informationen 
oder Vermutungen zu exponieren, die in eine andere Richtung weisen als die 
beispielsweise in einer Sitzung zuerst präsentierten Informationen und Ein-
schätzungen.17 Sie wollen sich dann nicht mit einer Annahme, die von den 
anderen abgelehnt wird, ins soziale Abseits begeben. Das kann sich jedoch 
schnell ändern, wenn Einzelne bereit sind, dem scheinbaren Gruppenkon-
sens mit Blick auf die Tatsachen oder die Bewertungen zu widersprechen. 
Die Redefreiheit kann daher ihre epistemische Funktion für die Entwicklung 
kollektiver Kompetenz nur erfüllen, wenn Einzelne den Mut entwickeln, in 
Diskussionen „gegen den Strom zu schwimmen“. Auch in sozialen Kontex-
ten, wo es primär um Macht und Status geht, werden sich die an einer Dis-
kussion Beteiligten vor allem fragen, ob es ihnen (oder anderen) nützen oder 
schaden würde, eine Information weiterzugeben, geäußerte Behauptungen 
zu hinterfragen oder eine eigene Meinung zu äußern. Sie werden ihre Infor-
mationen und Meinungen nur dann einbringen, wenn das Interesse an der 

16 Vgl. Hannah Arendt (2003), „Thinking and Moral Considerations“, Responsi-
bility and Judgment, New York (Shocken Books), S. 160.

17 Vgl. hierzu Cass Sunstein (2009), Infotopia. Wie viele Köpfe Wissen produ-
zieren, Frankfurt (Suhrkamp), Kap. 2 und 3.
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Wahrheitsfindung und ein Bewusstsein der Verantwortung für den Erfolg 
des gemeinsamen Meinungsbildungsprozesses die selbstbezogenen Klug-
heitserwägungen übertrumpft. 

Die Bereitschaft, ohne Selbstzensur eigene Informationen und Ein-
schätzungen zur öffentlichen Diskussion beizutragen, nimmt zudem stark 
ab, wenn die Beteiligten damit rechnen müssen, dass eine missverständli-
che Äußerung ohne Rückfrage zum Anlass einer Interpretation genommen 
werden könnte, die der Sprecherin unmoralische Motive unterstellt. Neben 
dem Interesse an der Wahrheit und Mut zum Widerspruch muss daher eine 
gewisse Großzügigkeit kultiviert werden, die sich in der Bereitschaft zur 
wohlwollenden Interpretation ausdrückt.18 In öffentlichen Auseinander-
setzungen über politische Fragen in einem Klima der Polarisierung ist eine 
wohlwollende Interpretation besonders dann gefordert, wenn Äußerungen 
irritieren, weil sie nicht mit den eigenen Wertvorstellungen harmonieren. 
In einer Gesellschaft mit einem gewissen Wertepluralismus sollten alle da-
von ausgehen können, dass sie auch dann noch mit Respekt und nicht mit 
Zorn oder Verachtung behandelt werden, wenn sich im Gespräch heraus-
stellt, dass die Gesprächspartner manche Sachverhalte moralisch und poli-
tisch ganz anders beurteilen. Wer von der Kapitänin Carola Rackete als Ret-
terin von ertrinkenden Flüchtenden im Mittelmeer schwärmt, wird freilich 
Mühe haben zu verstehen, dass andere sie als eine Komplizin von Schlep-
pern betrachten, die mit ihrem Tun Anreize für weitere lebensgefährliche 
Fluchtbewegungen und kriminellen Gewinn schafft – und umgekehrt. Da 
die Gesprächspartner ihre Aufmerksamkeit jeweils auf eine andere Auswahl 
von relevanten Fakten richten, könnten sie einander epistemisch ergänzen. 
Das wird allerdings nur dann möglich sein, wenn beide Seiten sich darauf 
verlassen können, dass die Gesprächspartnerin nicht vorschnell mit diffa-
mierenden Begriffen wie „kriminell“, „rotgrünversifft“, „rassistisch“, „men-
schenverachtend“ etc. und Gefühlsäußerungen wie Entsetzen, Zorn und Ver-
achtung auf Äußerungen reagiert, die sie als moralisch falsch empfindet. Mill 
hat es als das „größte Unrecht […], dessen man sich in der Polemik schuldig 

18 Diese Bereitschaft ist nicht mit der sehr anspruchsvollen philosophischen 
Verpflichtung zu verwechseln, „die Wahrheit und Rationalität in den Äuße-
rungen des Anderen zu maximieren“, vgl. Simon Blackburn (1994), The Ox-
ford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, S. 62. Außerhalb der 
von speziellen Regeln geleiteten wissenschaftlichen Diskussion kann niemand 
erwarten, dass die eigenen Äußerungen stets mit maximalem Wohlwollen in-
terpretiert werden.
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machen kann“ bezeichnet, „die Anhänger der anderen Ansicht als schlechte 
und unmoralische Menschen“ anzuprangern.19 Auf moralische Kritik ganz 
zu verzichten, ist allerdings nicht zu empfehlen, denn sie hat im Fall von 
Normverletzungen auch eine wichtige soziale Funktion. Es stellt sich daher 
in jedem Fall von neuem die Frage, wo die Grenze zwischen erwünschter und 
legitimer moralischer Kritik auf der einen Seite, und den vielen Formen des 
Moralismus – unangebrachten Vorwürfen, moralischer Diffamierung und 
moralischem Terror – auf der anderen Seite verläuft. 

4  Das Schadensprinzip und die Rhetorik der Vulnerabilität
Auch die freie Rede bedarf gewisser kontextabhängiger Regeln und Tugen-
den, um ihre Funktion erfüllen zu können. In diesem Zusammenhang wäre 
einerseits zu überlegen, welche Probleme durch Gesetze geregelt werden 
sollten und bei welchen Problemen soziale Signale oder Formen freiwilliger 
Selbstbeschränkung sinnvoller wären.20 Andererseits stellt sich auch die Fra-
ge nach den sprachlichen Möglichkeiten, über die wir verfügen, um wichtige 
Dinge anzusprechen, ohne damit die Diskussion, die wir führen wollen, zu 
verunmöglichen. Es geht also eigentlich um zwei Fragen21: Wie frei die Rede 
sein sollte, und welche Form jeweils die angemessene ist, um einen produk-
tiven Meinungsaustausch und ein wechselseitiges Lernen zu ermöglichen. 

Die Freiheiten in einer Gesellschaft müssen kompossibel sein. Das gilt 
auch für die Rede: Nach John Stuart Mill sollte man nichts sagen, was ande-
ren Menschen (im jeweiligen Kontext) unmittelbar Schaden zufügen könn-
te.22 Das Schadensprinzip bedarf jedoch der Präzisierung. Zudem ist es an-
fällig für politischen Missbrauch. Das alltägliche Verständnis von Schaden, 
ein Sammelbegriff für das Eintreten unerwünschter Ereignisse, physischer 
Zerstörung oder Schmerzen, bietet hier keine Orientierung. Solche Wirkun-
gen sind nicht immer vermeidbar, sie verletzen nicht automatisch die Rechte 
individueller Personen und werden mitunter sogar vom Recht angestrebt. 
Die Richterin, die einen Straftäter verurteilt, fügt ihm zweifellos einen er-

19 Vgl. Mill (2009), S. 77.

20 Vgl. Timothy Garton Ash (2016), Free Speech. Ten Principles for a Connected 
World, London (Atlantic Books), S. 85.

21 Vgl. Ash (2016), S. 79. 

22 Vgl. Mill (2009), S. 79.
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heblichen Schaden zu; die berechtigte Kritik des Trainers am zu schwachen 
Einsatz kann das Selbstwertgefühl eines Fußballers verletzen. Joel Feinberg 
hat daher vorgeschlagen, den zu vagen Begriff des Schadens durch den einer 
unrechtmäßigen Schädigung von legitimen Interessen zu ersetzen.23 

Nun hat zweifellos jede Person ein legitimes Interesse an ihrer physi-
schen Unversehrtheit. Dieses ist nach einem traditionellen Verständnis von 
Sprache, das „blosse Worte“ nicht als Handlungen versteht, durch Sprache 
gar nicht verletzbar. Diese ganz strikte Abgrenzung von Sprache und Hand-
lung ist heute aus vielen Gründen nicht mehr haltbar. In neueren akademi-
schen Debatten über Hate Speech und Mikroaggressionen wird diskrimi-
nierende Rede in ihren Wirkungen sogar physischer Gewalt angenähert, je 
nachdem, in welcher sozialen Position sich die Betroffenen befinden und ob 
es schon eine Geschichte von Marginalisierung und Diskriminierung gibt. 
Als physische Wirkungen von Hate Speech werden beispielsweise genannt: 
„psychological symptoms and emotional distress ranging from fear in the 
gut, rapid pulse rate and difficulty breathing, nightmares, post traumatic dis-
order, hypertension, psychosis and suicide.“24 

Die Assoziation von Rede mit physischer Gewalt entspringt einer 
Verschiebung des Fokus bei der Interpretation. Im modernen Verständnis 
von Handlung stellt die Handlungsbeschreibung, unter der die Handeln-
de selbst ihr Tun wahrnimmt, ein zentrales und unverzichtbares Element 
dar. In vielen akademischen Diskussionen über Hate Speech orientiert sich 
die Beschreibung einer Sprachhandlung als „Hate Speech“ oder als „Mikro-
aggression“ jedoch nicht mehr wie im Recht und in der Handlungstheorie 
primär an den Intentionen der Sprecherin.25 Die Frage, ob eine Mikroag-
gression vorliegt, zielt nicht mehr auf die subjektive emotionale Haltung des 
Sprechers, sondern auf die (möglicherweise unbeabsichtigten) potentiellen 
Auswirkungen des Sprechakts auf „vulnerable“ Personen. Entsprechend 
wurde auch die Autorität mit Blick auf die Frage, was für eine Handlung vor-
liegt, auf diejenigen übertragen, die sich durch den Sprechakt verletzt fühlen 

23 Joel Feinberg (1984), Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law, 
Oxford University Press, S. 35–36.

24 Mari J. Matsuda (1993), „Introduction“, Words That Wound: Critical Race 
Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Boulder (Westview 
Press), S. 6.

25 Vgl. Jeremy Waldron (2012), The Harm in Hate Speech, Harvard University 
Press, S. 34. 
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(könnten).26 Aus diesem Grund kann auch eine Rede, die nicht beleidigend 
gemeint ist, im Prinzip als physische „Gewalt“ eingestuft werden. Es kommt 
vor, dass Studierende gegen die Einladung einer konservativen Rednerin das 
Argument vorbringen, ihre Worte würden den Studierenden „actual mental, 
social, psychological, and physical harm“ zufügen. 27 

Dieser begrifflichen Dehnung des Gewaltbegriffs entspricht die all-
gemein zu beobachtende Dehnung von Begriffen für die menschliche Ver-
letzlichkeit, die der Psychologie Nick Haslam als Concept Creep bezeichnet 
hat:28 Auch Begriffe wie „Trauma“, „Depression“, „Mobbing“, „Hass“ oder 
„Sicherheit“ werden in den letzten Jahrzehnten auf immer schwächere Phä-
nomene sowie auf neue Bereiche ausgedehnt. Gleichzeitig haben die Begriffe 
teilweise eine moralische Bedeutung angenommen, wie sich besonders bei 
dem Begriff Trauma beobachten lässt, der sich in geisteswissenschaftlichen 
Kontexten von einer medizinischen Kategorie in einen dichten moralischen 
Begriff mit deskriptiven und evaluativen Elementen verwandelt hat: 29 Als 
„traumatisiert“ werden dort nicht mehr beliebige Personen bezeichnet, die 
unter bestimmten medizinisch erfassbaren Symptomen leiden, sondern nur 
Personen, die als Opfer von historischem Unrecht, Gewalt, Diskriminierung 
betrachtet werden, nicht etwa Täter. Indem man Opfer als traumatisiert be-
zeichnet, spricht man ihnen einen moralischen Anspruch auf besondere Zu-
wendung und Rücksicht zu.30 

26 Als aggressiv werden entsprechend auch Äußerungen klassifiziert, die nicht 
beleidigend gemeint sind, denen aber eine negative Implikation zugeschrie-
ben wird. Dieses Konzept wurde von dem einflussreichen Psychologen Derald 
Wing Sue in die breitere Diskussion eingeführt. Vgl. „Racial Microaggressions 
in Everyday Life. Implications for Clinical Practice“, American Psychologist, 
Vol. 62/4, 271–286. 

27 Jonathan Haidt und Greg Lukianoff (2018), The Coddling of the American 
Mind. How Good Intentions and Bad Ideas are Setting Up a Generation for 
Failure, USA (Penguin).

28 Zur Dehnung und Bedeutungsverschiebung von Begriffen, die sich auf Verlet-
zungen beziehen, vgl. Nick Haslam (2016), „Concept Creep: Psychology`s ex-
panding Concepts of Harm and Pathology“, Psychological Inquiry, 27/1, 1–17. 

29 Hier folge ich Saira Mohamed (2015), Of Monsters and Men: Perpetrator 
Trauma and Mass Atrocity, Columbia Law Review, Vol. 115/5 (June), 1157–
1216. 

30 Vgl. Mohamed (2015), S. 1173.
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Entsprechend hat sich in diesen Diskussionszusammenhängen die 
Wahrnehmung der Vulnerabilität von Menschen verändert, die diskrimi-
nierten Gruppen zugerechnet werden. Noch vor einigen Jahrzehnten war 
der Glaube verbreitet, Menschen, die gruppenbezogene Gewalt, Diskrimi-
nierung und Marginalisierung erleiden mussten, seien durch diese Erfahrun-
gen „tougher“ als andere geworden. Heute ist es umgekehrt in akademischen 
Kreisen üblich geworden, sie pauschal als fragiler und schutzbedürftiger zu 
betrachten. Mit Blick auf die hiermit begründeten Versuche, diskriminie-
rende Sprache zu unterbinden und somit die Redefreiheit einzuschränken, 
stellt sich die Frage, ob es für die Annahme einer physischen Vulnerabilität 
mit Blick auf Kommunikationen eigentlich eine wissenschaftliche Grundlage 
gibt. 

Der Neurologin Lisa Feldmann Barrett zufolge ist die Annahme einer 
physischen Auswirkung von psychischem Stress durch „verletzende Worte“ 
nicht ganz falsch. Dabei wäre jedoch zwischen einem Leben im Dauerstress 
und einem akuten Stress zu unterscheiden. Medizinische Untersuchungen 
belegen, dass lange Phasen psychischen Stresses in einer konstant feind-
seligen sozialen Umgebung sich schlecht auf das Nervensystem auswirken 
und das Gehirn verändern können, mit weiteren physischen Folgen. Dieser 
Befund ist jedoch nicht auf einzelne Stresssituationen übertragbar, noch 
zeigt er, dass Stress generell zu vermeiden ist. Ganz im Gegenteil ist das Ner-
vensystem darauf ausgerichtet, periodisch auftretende Stresssituationen zu 
bewältigen, und nähme eher Schaden durch eine völlige Vermeidung von 
Stress.31 Während ein einzelner physischer Schlag erheblich verletzen kann, 
kann eine solche Verletzungsgefahr von „verletzenden Worten“ also nur als 
Element einer dauerhaft feindseligen unmittelbaren sozialen Umgebung 
ausgehen, der sich die Betroffene nicht entziehen kann – etwa einer toxi-
schen Lebensgemeinschaft, in der eine Person ständig Beleidigungen und 
Demütigungen ausgesetzt ist. 

Die Neurologie liefert uns also keinen Grund, die alte Stereotype „Was 
uns nicht umbringt, macht uns stärker“, mit Blick auf Opfer von Diskrimi-
nierung pauschal für weniger zutreffend zu halten als die heute verbreitete 
Vorstellung, sie seien besonders verletzbar. Beides ist möglich und hängt 
von den Lebensumständen und auch von der Persönlichkeit der Betroffenen 

31 Vgl. hierzu Lisa Feldmann Barrett (2017), „When is Speech Violence?“ New 
York Times, 14. 7. 2017 (https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/sun-
day/when-is-speech-violence.html). 

https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/sunday/when-is-speech-violence.html
https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/sunday/when-is-speech-violence.html
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ab – ganz abgesehen davon, dass eine Person zugleich „tough“ und verletz-
lich sein kann. Ob Menschen vulnerabel sind oder nicht, lässt sich jedenfalls 
nicht allein aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen oder Klassen herlei-
ten, sondern aus der Weise, wie sie selbst auf soziale Erfahrungen (etwa der 
Ausgrenzung oder Diskriminierung) reagieren und ihr Leben gestalten. Dass 
Menschen, die benachteiligt oder gedemütigt wurden, die Solidarität der-
jenigen verdienen, die es im Leben leichter haben, ist kein guter Grund, sie 
als Gruppe auf den Status der an und für sich Schwachen und Vulnerablen 
festzulegen. Es ist zudem ethisch fragwürdig und verschleiert die Dynamik 
von Machtverhältnissen. 

5.  Ist aus der Rhetorik der Vulnerabilität eine Ideologie 
geworden?

Die pauschale Zuschreibung von Vulnerabilität zu Gruppen oder Klassen er-
scheint insbesondere fragwürdig mit Blick auf Minoritäten, denen es gelun-
gen ist, die öffentliche Wahrnehmung zu ihren Gunsten zu „drehen“ und die 
als Interessenverbände und Pressure Groups sozialen Status und beträchtli-
chen medialen und institutionellen Einfluss erlangt haben. Der Status eines 
Opfers in einer von christlichen Werten geprägten Gesellschaft ist selbst ein 
beträchtlicher Machthebel, da er zur Solidarisierung einlädt. Daher kann 
beispielsweise eine Transgenderperson, die als Individuum immer wieder 
Opfer verständnislosen oder feindseligen Verhaltens durch andere Indivi-
duen ist, gleichzeitig als Mitglied einer medial und institutionell einflussrei-
chen Transgender-Organisationen politisch mächtig sein. 

Wenn diese Dynamik und Dialektik der Macht ignoriert wird, kann die 
moralische Rhetorik der Vulnerabilität ideologische Funktionen überneh-
men. Dies geschieht, wenn durch sie Macht-, Interessen- und Wertkonflikte 
verschleiert werden, ob es nun um die Erhaltung der Machtinteressen do-
minanter Gruppen oder um die Durchsetzung der Machtinteressen vormals 
marginalisierter Gruppen oder ihrer Funktionäre geht. Wenn beispielsweise 
Muslime nicht wie Christen als eine Vielzahl verschieden denkender Indivi-
duen und institutionell organisierter Gruppen wahrgenommen werden, son-
dern im Lichte der identitätspolitischen Konstruktion einer vulnerablen, von 
allen Muslimen geteilten islamischen Identität, dann wird Kritik an speziel-
len islamischen Vorstellungen und Praktiken als „islamophober“ Angriff auf 
diese verletzliche Identität erscheinen. Begriffe wie „Islamophobie“, die ähn-
lich pauschal eingesetzt werden wie „Vulnerabilität“, dienen dann dazu, den 
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entscheidenden moralischen Unterschied zwischen zwei unterschiedlichen 
Reaktionen auf Muslime zu verschleiern: Einerseits die moralisch inakzepta-
ble Verfolgung oder soziale Benachteiligung von Muslimen, andererseits die 
Kritik an religiösen Dogmen oder gruppentypischen sozialen Praktiken, die 
liberale Werte oder Frauenrechte verletzen. Eine solche Kritik muss in libe-
ralen Demokratien an allen Religionen und sozialen Gewohnheiten möglich 
sein. (Man stelle sich einmal vor, Kritik an der Reaktion der katholischen 
Kirche auf die Missbrauchsfälle oder an der Nichtzulassung von Frauen als 
Priesterinnen würde von der katholischen Kirche als „Christianophobie“ ge-
brandmarkt.) Indem Kritik zu Phobie erklärt wird, kann der Kampf gegen 
Diskriminierung in eine Verfolgung Andersdenkender umgelenkt werden, 
wie es Sama Maani beschreibt: „Anstatt dass es um den Schutz einzelner 
Menschen vor Diskriminierung ginge, wird mit dem Begriff Islamophobie so 
getan, als wäre der Islam ein Individuum, dem Menschenrechte und Schutz 
zustünden, obwohl Menschenrechte doch Individualrechte sind… Anstatt 
aber die Individuen gegen Unrecht zu schützen, wird mit dem Konzept der 
Islamophobie der Islam zum schützenswerten Subjekt erklärt und Kritik am 
Islam gilt auf einmal als Rassismus.“32 

Ähnliches ist im Zusammenhang der Solidarisierung von Akademi-
kern mit dem Kampf von Transgenderpersonen für gesellschaftliche Aner-
kennung und Schutz gegen Angriffe auf ihre Würde zu beobachten. Wenn 
die Solidarisierung mit Personen mittels der Ideologie der Vulnerabilität 
in eine Verfolgung von Kritikern umgelenkt wird, wird die demokratische 
Streitkultur als solche beschädigt, deren Aufgabe ja darin besteht, Interes-
senkonflikte offenzulegen und die damit verbundenen Sachfragen auszudis-
kutieren. 

Ein mittlerweile recht bekanntes Beispiel ist der Fall der Philosophie-
professorin Kathleen Stock: Sie war in England aufgrund ihrer Kritik an 
einem von Transgenderorganisationen geforderten Zusatz zum Gender Re-
cognition Act öffentlichen Anprangerungen der Transphobie und Verfolgun-
gen bis hin zu Morddrohungen gegen ihre Familie ausgesetzt, bis sie schließ-
lich ihre Professur aufgab. Bei dem Konflikt ging es um die Frage, ob auch 
biologische Männer, die sich ohne eine medizinische und psychologische

32 Sama Maani (2017), „Mit dem Begriff Islamophobie gehen wir den Rassisten 
auf den Leim“, Beißreflexe: Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehn-
süchten, Sprechverboten, hg. v. Patsy L’Amour LaLove, Berlin (Queer-Ver-
lag), 204–211. 

https://www.amazon.de/Bei%C3%9Freflexe-Aktivismus-autorit%C3%A4ren-Sehns%C3%BCchten-Sprechverboten-ebook/dp/B07661K6V3/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K26I8E71O5L&keywords=patsy+l%C3%A0mour+laLove&qid=1647425446&sprefix=patsy+l%C3%A0mour+lalove%2Caps%2C90&sr=8-2
https://www.amazon.de/Bei%C3%9Freflexe-Aktivismus-autorit%C3%A4ren-Sehns%C3%BCchten-Sprechverboten-ebook/dp/B07661K6V3/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K26I8E71O5L&keywords=patsy+l%C3%A0mour+laLove&qid=1647425446&sprefix=patsy+l%C3%A0mour+lalove%2Caps%2C90&sr=8-2


Maria-Sibylla Lotter 391

Geschlechtsangleichung selbst zu Frauen erklären, ohne jede Einschränkung 
rechtlich als Frauen anzuerkennen sind. Berücksichtigt man allein die Inte-
ressen der betroffenen Transfrauen, dann spricht in der Tat viel für die For-
derung, denn Transfrauen müssen in den Männertrakten von Gefängnissen 
oder in Toiletten oft mit Anfeindungen oder gar Angriffen rechnen. Auch 
Stock hatte dafür plädiert, das selbstgewählte Geschlecht weitmöglichst zu 
respektieren und Regelungen zu finden, welche die Sicherheit und Würde 
von Transfrauen gewährleisten. Das biologische Geschlecht rechtlich ganz 
abzuschaffen, hält sie jedoch bis heute für einen falschen Weg, da sich aus 
den physischen Unterschieden medizinische und damit auch soziale Diffe-
renzen ergeben, die zu leugnen lebensfremd wäre. Stock fürchtet bei einer 
rechtlichen Nivellierung der Unterschiede zwischen Transfrauen und biolo-
gischen Frauen nicht nur eine Bedrohung des Frauensports, sondern vor al-
lem erhöhte Risiken für sozial gefährdete Frauen durch biologische Männer, 
die sich als Trans ausgeben.33 Sie schlägt vor, weiterhin geschützte Bereiche 
wie Toiletten, Gefängnisstrakte, Umkleidekabinen, Gruppentherapien in 
Vergewaltigungsfällen, Obdachlosenunterkünfte allein für biologische Frau-
en als das physisch schwächere Geschlecht zugänglich zu machen, um ihre 
Sicherheit zu gewährleisten. Auch bei Stellen, die geschaffen werden, um 
die biologisch bedingten Karrierenachteile der Schwangerschaft und frühen 
Kinderversorgung auszugleichen, spricht sie sich gegen eine Ersetzung des 
biologischen durch das gewählte Geschlecht aus. 

Das sind schwerlich „Hassreden“. Schließlich kann eine jede Gesetz-
gebung wie alle Handlungen für unterschiedliche Betroffene unterschiedli-
che Konsequenzen haben. Was für die einen den Selbstbestimmungsspiel-
raum erweitert, kann für die anderen den faktischen Abbau von Privilegien, 
Schutzbereichen und eine Benachteiligung in physisch kompetitiven Berei-
chen zur Folge haben. Solche Diskussionen anzustoßen, ist keine unrecht-
mäßige Schädigung der legitimen Interessen von Transpersonen, sondern 
sollte eine Normalität in einer Gesellschaft sein, in der die Interessen vie-
ler Gruppen immer wieder in Konflikt geraten können. Nur mittels einer 
sachorientierten Überprüfung von Behauptungen und Einwänden könnte 
ein Kompromiss gefunden werden, mit dem alle Beteiligten einverstanden 
sein können. Stock nahm ihr Recht als Hochschullehrerin wahr, eine detail-
lierte Auseinandersetzung in einem heiklen Themenbereich zu fordern, so-

33 Zu Stock vgl. Kathleen Stock (2021), Material Girls: Why Reality Matters for 
Feminism, Wolverhampton (Fleet Publishing). 
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wie ihr Recht als Bürgerin und lesbische Feministin, sich für die legitimen 
Interessen von Frauen einzusetzen. 

Die Folgen sind bekannt: sie wurde durch 700 ihrer internationalen 
Kollegen und Kolleginnen aus der Philosophie in einen Offenen Brief vom 
Januar 2021 öffentlich für „transphobic fearmongering“ und „attacks on al-
ready marginalized people“ an den moralischen Pranger gestellt. In diesem 
Brief wurden Stocks Einwände inhaltlich gar nicht erwähnt; in der ursprüng-
lichen Version des Briefes wurde ihr sogar eine Ablehnung des englischen 
Gender Recognition Act unterstellt, was sie nie vertreten hatte.34 Man kann 
daher wohl davon ausgehen, dass die meisten Unterschreibenden gar nicht 
wussten bzw. sich nicht dafür interessierten, worin Stocks Debattenbeiträ-
ge tatsächlich bestanden. Anstatt sich mit ihren Argumenten zu befassen, 
wurde in dem Brief über gefährliche Auswirkungen ihrer Kritik auf Trans-
genderpersonen als vulnerable Gruppe und den „patriarchalen Status Quo“ 
spekuliert: „Discourse like that Stock is producing and amplifying contrib-
utes to these harms, serving to restrict trans people’s access to life-saving 
medical treatments, encourage the harassment of gender-non-conforming 
people, and otherwise reinforce the patriarchal status quo“.35

In meinen Augen ist hier die Grenze zwischen Kritik und moralischer 
Diffamierung weit überschritten worden. Dass einer lesbischen Feministin 
vorgeworfen wird, einen patriarchalen Status quo zu fördern, was immer das 
sein mag, mutet skurril an. Aber wie auch immer man die im Offenen Brief 
erhobenen Vorwürfe im Einzelnen bewerten wird: selbst wenn die Vorwürfe 
eine sachliche Grundlage hätten, sollte man an Universitäten eine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit Stocks Kritik erwarten dürfen, anstatt dass mit-
tels der Sammlung von Namen und Titeln eine Art Autoritätsbeweis für ihre 
mangelnde Ehrbarkeit als Person geführt wird. 

Maßnahmen wie der Offene Brief zeigen, wie gefährlich sich die Ideo-
logie der Vulnerabilität auf die akademische Debattenkultur auswirken 
kann. Nicht die Sachhaltigkeit eines Argument zählt, sondern die angeblich 
schädliche Auswirkung einer Kritik auf „vulnerable“ Gruppen. Mittels des 

34 Die Verantwortlichen waren genötigt, später ein Erratum hinzuzufügen; „the 
original version of this letter incorrectly stated that Stock opposes the UK’s 
Gender Recognition Act. This was an error“. Die in dem Brief auf Grund die-
ses „Irrtums“ erhobenen eher wilden Anschuldigungen wurden jedoch nicht 
modifiziert.

35 Vgl. ihren „Open Letter Concerning Transphobia in Philosophy“ (https://
sites.google.com/view/trans-phil-letter/).

https://sites.google.com/view/trans-phil-letter/
https://sites.google.com/view/trans-phil-letter/


Maria-Sibylla Lotter 393

Stereotyps der vulnerablen Gruppe können wichtige moralische Gefühle wie 
die Empathie mit Benachteiligten in eine Tyrannei der Werte münden, wie 
es Nikolas Hartmann in seiner Ethik genannt hat. Hartmann meinte damit 
das dialektische Phänomen, dass ein selektiv auf bestimmte Werte ausge-
richtetes moralisches Bewusstsein von Natur aus zu einer tyrannischen Be-
vormundung neigt: „Jeder Wert hat – wenn er einmal Macht gewonnen hat 
über eine Person – die Tendenz, sich zum alleinigen Tyrannen […] aufzu-
werfen und zwar auf Kosten anderer Werte […].“36 Auch die derzeit zu beob-
achtende Kulturrevolution des Sprachgebrauchs kann solche tyrannischen 
Züge annehmen, etwa wenn begriffliche Änderungen ohne Verhandlung mit 
den Betroffenen durch drakonische Sanktionen bekannt gemacht werden. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in sozialen Schichten, die sich als 
progressiv verstehen, die Vorstellung verbreitet, beleidigende Begriffe wie 
Nigger dürften zum Schutz der amerikanischen Nachkommen der versklav-
ten Afrikaner37 nicht einmal mehr zu Bildungszwecken verwendet werden, 
als ginge von ihnen unabhängig von Kontext und Absicht eine magische Wir-
kung aus. (Mittlerweile hat sich die quasi-magische Bedeutung auf das noch 
von Martin Luther King und Malcom X wertneutral gebrauchte Wort Neger 
übertragen, so dass man, da nur noch vom N-Wort die Rede ist, auch nicht 
mehr weiß, von welchem Wort eigentlich die Rede ist.) Auch solche Tabui-
sierungen können in dem Maße tyrannische Formen annehmen, in dem die 
Gründe, die gegenwärtig für sie sprechen, nicht mehr gegen andere Werte 
abgewogen werden dürfen, wie in einem bekannten Fall: Donald McNeill, 
einer der profiliertesten Wissenschaftsjournalisten der USA, verlor seine 
langjährige Stelle bei der New York Times, weil er auf einer Bildungsreise 
gegenüber Schülerinnen über die Problematik des N-Worts gesprochen und 
es zu diesem Zweck auch verwendet hatte. Seine eigenen Kollegen und Kol-
leginnen in der New York Times hatten seine Entlassung gefordert, obgleich 
auch sie nicht davon ausgingen, dass er jemanden rassistisch hatte beleidi-
gen wollen, und obgleich er sich entschuldigt hatte. 

In einer Gesellschaft, die eigentlich nicht an die magische Wirkung von 
Worten glaubt, geben solche Vorfälle Rätsel auf. Wie kann das mangelnde 
Gespür eines Menschen für den Umstand, dass das N-Wort – dass in den 
USA inzwischen unter ein absolutes Sprachtabu fällt (was kurz vorher noch 

36 Nikolas Hartmann (1949), Ethik, Berlin (De Gruyter), S. 276. 

37 Vgl. hierzu John McWhorter (2022), „The New N-Word Standard Isn’t Prog-
ress“, New York Times, 11. 2. 2022 (https://archive.ph/DD8PB). 

https://archive.ph/DD8PB
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nicht der Fall gewesen war), bei der Mehrheit in der Redaktion einer traditio-
nell liberalen Zeitung als ein Delikt von einer Schwere betrachtet werden, die 
weder durch eine persönliche Entschuldigung, noch durch lebenslange Ver-
dienste aufgewogen werden kann? 38 Die Entlassung von McNeill ist unver-
hältnismäßig (mit Blick auf Intention und Kontext der Äußerung) und ver-
letzt das Schuldprinzip, das dem modernen Recht zugrunde liegt. Es ist auch 
nicht ohne Weiteres erkennbar, dass dies durch den möglichen Nutzen einer 
Tabuisierung der beleidigenden Begriffe aufgewogen werden könnte. Die Er-
fahrung zeigt, dass eine Tabuisierung die emotionale Wirkung verletzender 
Sprache eher steigert, wie Judith Butler schon vor 25 Jahren in ihrem bemer-
kenswerten Buch Excitable Speech39 mit Blick auf Sprachtabus bemerkt hat: 

Keeping such terms unsaid and unsayable can also work to lock them 
in place, preserving their power to injure, and arresting the possibility 
of a reworking that might shift their context and purpose. That such 
language carries trauma is not a reason to forbid its use.40 

Tabuisierungen sind auch noch aus einem anderen Grund kontraproduktiv, 
wie Butler in ihrem Buch hervorhebt: Sie verhindern, dass Menschen Stra-
tegien der verbalen und psychologischen Abwehr gegen demütigendes oder 
feindseliges Sprachverhalten anderer entwickeln. Gerade Beleidigungen 
scheitern in der sozialen Realität sehr oft, wenn nicht gar in den meisten Fäl-
len, weil der Erfolg dieser Sprachhandlungen dadurch bedingt ist, wie sich 
die Adressaten zu den negativen Botschaften verhalten. Er hängt davon ab, 
ob diejenigen, die der Sprecher zu Opfern machen möchte, die Kränkung 
„annehmen“ oder einen Gegenangriff starten, über sie lachen oder sie posi-
tiv umwerten. Gerade in Kontexten mit sehr ungleichen Machtverhältnissen 
entwickeln Menschen oft sehr differenzierte verbale und psychologische Re-

38 Die Tabuisierung von rassistischen Worten setzt zudem mit Blick auf die ver-
meintlich zu Schützenden ein Signal, das der antirassistischen Absicht zu-
widerläuft, insofern ihnen implizit die menschliche Fähigkeit abgesprochen 
wird, Worte im Kontext zu verstehen, wie John McWhorter moniert: It „is a 
strange kind of antiracism that requires all of us to make believe that Black 
people cannot understand the simple distinction between an epithet and a 
citation of one.“ Vgl. McWhorter (2022).

39 Vgl. Judith Butler (1997), Excitable Speech. A Politics of the Performative, 
London (Routledge), S. 4. 

40 Butler (1997), S. 38. 
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gister, um verbale Attacken abwehren und umlenken zu können: Register 
der ironischen Unterwürfigkeit und Übertreibung, des Spottes, der Aneig-
nung und positiven Uminterpretation von Schimpfworten oder des lustvol-
len Wettstreits der Beleidigungen wie im battle rap. Historische Prozesse 
der Selbstermächtigung marginalisierter Individuen und Gruppen sind nie 
autoritären Regelungen und Protektionsmaßnahmen entsprungen, sondern 
der kreativen Aneignung der Sprache und der gemeinsamen Organisation: 
Niemand kann heute mehr einen Homosexuellen als Schwulen beleidigen 
(oder in Nordamerika als „queer“), weil sich die Homosexuellenbewegungen 
das frühere Schimpfwort längst angeeignet und positiv umgewertet hat. 

Gegen Butlers Plädoyer für Selbstermächtigung statt Protektion könn-
te man einwenden, dass verbale Machtkämpfe zwischen ungleich mächtigen 
sozialen Gruppen nicht unter Bedingungen sportlicher Fairness ausgetragen 
werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die anfänglich Schwächeren auf 
diese Schwäche festgelegt sind. Auch eine öffentliche Demütigung oder Ein-
schüchterung endet nicht mit der Wirkung auf das Opfer, sondern hat in der 
Regel eine Fortsetzung. Wenn Menschen als Opfer von ungerechtfertigten 
Angriffen wahrgenommen werden, haben diejenigen, die von ähnlichen An-
griffen betroffen sein könnten, ebenso wie andere, denen an Gerechtigkeit 
liegt, hinreichenden Grund, dagegen zu protestieren – und wenn der Preis 
dafür nicht zu hoch ist (wie unter diktatorischen politischen Bedingungen), 
werden sie auch dazu motiviert sein. Zumindest die öffentlich werdenden 
Vorfälle von Hate Speech wie in den USA die Verbrennung von Kreuzen (als 
rassistische Botschaft), Flugblätter gegen Abtreibung oder gegen Schwule, 
diskriminierende Äußerungen in Talkshows etc. lösen in der Regel Protes-
te aus, die zu einer Demonstration von Gegenmacht führen und nicht sel-
ten neue Organisationen hervorbringen. Die sozialen Machtverhältnisse 
sind nicht statisch, sondern dynamisch und dialektisch: Gerade aus seiner 
Machtlosigkeit kann ein Opfer Macht beziehen, weil sich andere verpflich-
tet fühlen, ihm zu helfen. Das kann einen Prozess in Gang setzen, der die 
Machtverhältnisse nachhaltig zu seinen Gunsten verändert. Wer wie einige 
Transgenderorganisationen in England oder islamische Organisationen in 
Deutschland eine beträchtliche institutionelle Macht entwickelt hat, erwirbt 
damit auch die Macht, den Opferappeal gegen die Interessen anderer Grup-
pen oder interner Kritikerinnen einzusetzen. Diesen Forderungen durch 
moralische Diffamierung legitimer Kritik entgegenzukommen, ist ein Bä-
rendienst an der freien Debatte, die demokratische Gesellschaften dringend 
brauchen, um allen Gruppen gerecht werden zu können.
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